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Schwerpunkt

Situation in Deutschland

Misstrauen untergrabt
Blrgerrechte

Auch in Deutschland
ist die Debatte liber
Sozialhilfemissbrauch
aktuell. Das Misstrauen
flihrt dazu, dass Selbst-
bestimmungsrechte
eingeschrdnkt werden.

Die Missbrauchsdiskussion in
Deutschland ist von einem grund-
legenden Misstrauen der Verwal-
tung gegeniiber den Beziigerinnen
und Beziigern von Sozialhilfe ge-
prdgt. Bis in die 1990er-Jahre galt
das Selbstbestimmungsrecht der
Biirger als Grundrecht - wenn dies
auch durch die Erkenntnis einge-
schrinkt wurde, dass jeder Ein-
zelne Teil des Gemeinwesens ist.
Konsequenz davon war eine ver-
starkte Verrechtlichung des Daten-
schutzes. Das leitete die Wende
ein: Formale Bestimmungen zur
Einschrinkung des Selbstbestim-
mungsrechts fithrten dazu, dass
die Gesetzgeber bei der Ausgestal-
tung bis an den Rand des Zuldssi-
gen gegangen sind (durch Erlaub-
nis von Datenabgleichen). Damit
haben sich in den letzten 15 Jahren
gravierende gesetzgeberische Ver-
schiebungen ergeben, die das
Selbstbestimmungsrecht der Biir-
ger einschrinken, um dem ver-
muteten Sozialhilfemissbrauch zu
begegnen.

SOZIALHILFE UND HARTZ IV

Seit der Einflihrung von Hartz IV im Jahr 2005 gibt es
in Deutschland fiir Erwerbsfahige Arbeitslosengeld II,
das teilweise vom Bund und von den Kommunen
finanziert wird. Es entspricht in der Hohe den Lebens-
unterhaltsleistungen der Sozialhilfe. Diese gibt es weiter,
insbesondere fiir Erwerbsunfahige, Altersrentner, (iber
65-Jahrige und Bewohner von vollstationaren Einrichtun-
gen.Fiir die Sozialhilfe sind auschliesslich die Gemeinden
zustandig.
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Ausmass unklar

Im Zusammenhang mit Sozial-
hilfemissbrauch werden Zahlen
in die Welt gesetzt, die nicht be-
legt sind. Sie reichen von unter 1
Prozent der Gesamtausgaben bis
zu 20 Prozent. Der Landrat eines
stidhessischen Kreissozialamtes
am Rande von Frankfurt hat kiirz-
lich die Zahl von 20 Prozent ge-
nannt. Auf eine kleine Anfrage
eines Landtagsabgeordneten hat
das Ministerium fiir Frauen,
Arbeit und Sozialordnung als
Tendenz fiir das Land Hessen auf-
grund der Aussagen von 23 der
26 hessischen Sozialhilfebehdrden
nicht einmal ein durchschnitt-
liches Missbrauchsergebnis von
1,5 bis 2 Prozent bestdtigt. Die
Missbrauchsdiskussion taucht in
den Medien immer wieder auf -
wie das Ungeheuer von Loch Ness.
Geschichten tiber spektakuldre
Einzelfille fiihren dazu, dass hun-
derttausende von korrekten Leis-
tungsempfingern diskriminiert
werden.

Einsatz von Sozialdetektiven

Die deutschen Behorden be-
zeichnen so genannte Sozialdetek-
tive lieber als Bedarfs- oder Sach-
verhaltsermittler. Sie werden ver-
schiedentlich eingesetzt, diirfen
jedoch nur bei einem Verdacht té-
tig werden. Nachforschungen, die
erst zur Verdachtschépfung fiih-
ren sollen, sind unzuléssig. Ermitt-
ler, welche die Angaben des Betrof-
fenen durch einen Hausbesuch
priifen wollen, miissen das Grund-
recht der Unverletzlichkeit der
Wohnung beachten. Es ist zwar
nicht erforderlich, dass sich ein
Sachverhaltsermittler vor seinem
Besuch anmeldet, er darf aber die
Wohnung eines Hilfeempfingers
nur mit dessen Zustimmung betre-
ten. Ausserdem miissen Sachver-
haltsermittler eindeutig klarstel-
len, dass Leistungsempfinger
nicht verpflichtet sind, ihnen Ein-

lass zu gewdhren. Ermittlungen
bei Mitbewohnern, Bekannten
oder andern Dritten sind nur dann
zuldssig, wenn keine schutzwiir-
digen Interessen des Beziigers be-
eintrachtigt werden.

In der Praxis kann es Fille geben,
in denen es zuldssig wire, private
Dritte iiber den Hilfeempfinger zu
befragen. Es darf aber davon ausge-
gangen werden, dass das Sozialamt
beziehungsweise die Agentur fiir
Arbeit die notwendigen Informa-
tionen selbst gewinnen kann. Nach
dem Grundsatz des geringstmog-
lichen Grundrechteingriffs kann
es daher sogar geboten sein, kurz-
fristig verdeckte Beobachtungen
durchzufiihren. Diese miissen al-
lerdings bestimmte Kriterien erfiil-
len. Es ist unzuldssig, dass Dritte -
zum Beispiel ein privates Detektiv-
biiro - den Leistungsbeziiger ob-
servieren.

Rechtsstaat in Gefahr

Nach dem Zweiten Weltkrieg
ist durch Gesetzgebung und Recht-
sprechung bis Mitte der 1980er-
Jahre ein Weg beschritten worden,
der die Betroffenen als Personlich-
keiten und Triger von Rechten
und Pflichten verstand. Sie sollten
nicht Unterworfene staatlicher
Gewalt sein. Danach hat das Miss-
trauen in die Beziiger von Sozial-
hilfe stindig zugenommen, was
zu einer Erosion der Biirgerrechte
gefiihrt hat. Der Umfang des fest-
gestellten und vermuteten Miss-
brauchs rechtfertigt dies nicht.
Der deutsche Rechtsstaat ist in Ge-
fahr, wenn Gesetzgeber, Verwal-
tung und auch die Biirger das
Recht missbrauchen.

Dietrich Schoch

Der Autor war bis 2003 Dozent an der
Verwaltungsfachhochschule des Landes
Hessen und vorher Mitarbeiter eines loka-
len und eines Landessozialamts sowie der
Kommunalaufsicht.



	Misstrauen untergräbt Bürgerrechte

